
Die Stadtverordnetenversammlung
- Haupt- und Finanzausschuss -

  
Tagesordnung II Punkt 22 der öffentlichen Sitzung am 31. Oktober 2018

Vorlagen-Nr. 18-V-66-0202

Wellritzstraße - Fußgängerzone

Beschluss Nr. 0227

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Der für ein Jahr versuchsweisen Einrichtung einer Fußgängerzone in der Wellritzstraße 
im Abschnitt zwischen Hellmund- und Helenenstraße wird zugestimmt.

2. Der Verkehrsversuch ist ergebnisoffen und beginnt im Frühling 2019. Die Zwischenzeit 
wird durch das Dezernat genutzt, um mit betroffenen Gewerbetreibenden eine verträg-
liche Verkehrsführung zu finden. Mit Ablauf des Verkehrsversuchs wird Dezernat V der 
Stadtverordnetenversammlung eine ausführliche schriftliche Evaluation zur Verfügung 
stellen, die die Erfahrungen sowohl aus der Verkehrsabwicklung als auch von den 
betroffenen Gewerbetreibenden enthält. Danach kann entschieden werden, ob und 
unter welchen Randbedingungen das Projekt fortgeführt werden soll. 

3. Die Kostenschätzung vom 17.11.2017, als Anlage zur Sitzungsvorlage, abschließend 
mit 12.000 €, wird genehmigt. 

4. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 12.000 € stehen im Haushaltsplan 2016/2017 beim 
Programm I.03195 „66 WIS Verkehrsberuhigung – Fußgängersicherung zur Verfügung 
und werden grundsätzlich genehmigt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt bei IM-
Projekt I.04975 „66 WIS FV Wellritzstraße – Fußgängerzone“.

5. Die haushaltstechnische Umsetzung erfolgt durch das Dezernat V/66. 

(antragsgemäß Magistrat 18.09.2018 BP 0720)
 
Tagesordnung II

Wiesbaden,     .11.2018

Belz
Vorsitzender
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